
Datenschutzhinweise 
gemäß Art. 13 DS-GVO für Mitglie-
der des TSV Nestwerk Münsterland 
e.V. und ihre diesbezüglichen 
Rechte 
 
 
Mit diesem Merkblatt informieren wir Sie dar-
über, unter welchen Voraussetzungen wir Ihre 

personenbezogenen Daten im Bereich unserer 
Vereinstätigkeit verarbeiten und welche Rechte 

Ihnen gemäß der ab dem 25. Mai 2018 gelten-
den EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-

GVO) zustehen: 

 
 

1.) Wer ist für die Datenverarbeitung 
verantwortlich und an wen können Sie 

sich wenden? 

 
Verantwortliche Stelle: 

TSV Nestwerk Münsterland e.V.  
Frau Marina Thies 

Lohausweg 6 

48145 Münster  
Telefon: +49 251/14910325 

E-Mail: info@nestwerk-ms.de 
 

 
2.) Zu welchem Zweck verarbeiten wir 

Ihre Daten und auf welcher Rechts-

grundlage? 
 

a) Zweck der Verarbeitung: 
 
Der Zweck unserer Datenverarbeitung ergibt 
sich aus der Satzung des Vereins in der z. Zt. 
gültigen Fassung vom 08.08.2018. Danach hat 
der Verein u. a. die Aufgabe, seine Mitglieder 
und untereinander zu vernetzen und miteinan-
der in Kontakt zu bringen. Daher ist die Führung 
einer Mitgliederverwaltung und einer Liste zur 
Teilnahme an der TAG (Tierhilfe auf Gegensei-
tigkeit) für die Erfüllung der Vereinsaufgaben 
unerlässlich. 

 

Die Leistungen des Vereins umfassen: 
 

 Schulung und Aufklärung von Tierhal-

tern 

 Aufbau und Unterhaltung von Kontak-

ten zu Tierschutzorganisationen, Auf-
fangstationen und Spezialisten um in 

Tierschutznotfällen schnell helfen zu 
können 

 Aufbau eines Netzwerkes zur Tierhilfe 

auf Gegenseitigkeit (TAG) für seine 
Mitglieder 

 Vernetzung mit anderen Tierschutzver-

einen und Organisationen in der Re-
gion Münsterland und darüber hinaus 

 

b) Rechtsgrundlage: 
 

ba) Zur Erfüllung einer rechtlichen Ver-
pflichtung (Art. 6 Abs. 1 lit.) c) DS-GVO): 
Die gesetzliche Ermächtigung zur Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten durch den TSV  
Nestwerk Münsterland e.V. ergibt sich - neben 
der Satzung des Vereins - aus dem Daten-
schutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG 
NRW).  

 

bb) Aufgrund Ihrer Einwilligung 
(Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO): 

Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbei-
tung von personenbezogenen Daten erteilt ha-

ben, ist die jeweilige Einwilligung Rechtsgrund-
lage für die dort genannte Verarbeitung. 

 

 
3.) Wer bekommt Ihre Daten? 

 
Innerhalb des Vereins erhalten nur diejenigen 

Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Er-

füllung unserer Verpflichtungen benötigen. 
Hierzu gehören die Verantwortliche und die wei-

teren Mitglieder des Vorstandes. Sofern Sie an 
der TAG teilnehmen, bekommen auch die ande-

ren teilnehmenden Mitglieder die von Ihnen im 

Vorfeld der Teilnahme zur Weitergabe geneh-
migten Daten. 

 
Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt 

mit Ausnahme der GLS Bank im Falle der Ertei-
lung einer entsprechenden Lastschrifteinzugs-

ermächtigung grundsätzlich nicht.  

 
 

4.) Werden Daten an ein Drittland oder 
eine internationale Organisation über-

mittelt? 

 
Wir übermitteln Ihre Daten nicht an Staaten o-

der an internationale Organisationen außerhalb 
der Europäischen Union. 

 
  



5.) Wie lange werden Ihre Daten gespei-
chert? 

 

Der TSV Nestwerk Münsterland e.V. verarbeitet 
Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich 

nur solange, wie es für die Erfüllung unserer ge-
setzlichen Pflichten und der damit einhergehen-

den Zwecke erforderlich ist. Die Löschung der 
Daten erfolgt mit Beendigung der Mitgliedschaft 

gem. § 7 der Satzung. 

 
Darüber hinaus gelten auch für die für den Ver-

ein geltenden gesetzlichen Aufbewahrungs-
pflichten und Verjährungspflichten.  

 

 
6.) Welche Datenschutzrechte haben 

Sie? 
 

Jede betroffene Person hat das Recht auf Aus-
kunft nach Artikel 15 DS-GVO, das Recht auf 

Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO, das Recht 

auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO, das 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach 

Artikel 18 DS-GVO sowie - sofern und soweit die 
Datenverarbeitung auf einer Einwilligung beruht 

- das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Arti-

kel 20 DS-GVO. Darüber hinaus besteht ein Be-
schwerderecht bei einer zuständigen Daten-

schutzaufsichtsbehörde (Artikel 77 DS-GVO). 
 

Beruht die Datenverarbeitung auf Ihrer Einwilli-

gung, kann diese jederzeit widerrufen werden. 
Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilli-

gungserklärungen, die vor der Geltung der DS-
GVO, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber 

erteilt worden sind. Der Widerruf der Einwilli-
gung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis 

zum Widerruf verarbeiteten Daten. 

 
 

7.) Besteht für Sie eine Pflicht zur Bereit-
stellung von Daten? 

 

Der TSV Nestwerk Münsterland e.V. kann nach 
der Satzung des Vereins von den Mitgliedern 

gem. § 4 der Satzung die Auskünfte und Nach-
weise verlangen, die für die Feststellung der 

Mitgliedschaft sowie für Art und Umfang der 
Beitragspflicht erforderlich sind. Ohne Bereit-

stellung dieser Daten kann eine Mitgliedschaft 

im Verein nicht erfolgen bzw. aufrechterhalten 
werden. 

 
 

 

 

8.) Inwieweit gibt es eine automatisierte 
Entscheidungsfindung?  

 

Grundsätzlich nutzen wir im Rahmen unserer 
Aufgabenerfüllung keine automatisierte Ent-

scheidungsfindung gem. Artikel 22 DS-GVO. Es 
findet keine Bewertung persönlicher Aspekte 

(sog. „Profiling“ gem. Art. 4 Nr. 4 DS-GVO) 
statt. 

 

 
Stand 03.10.2019 

 
Der Vorstand des Vereins  

TSV Nestwerk Münsterland e. V.  


